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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.2000

Norm

1.BRBG §5

VerPat allg

Rechtssatz

§ 5 1.BRBG muss dahingehend interpretiert werden, dass zwar keine neuen Vereine nach dem Vereinspatent 1852

mehr entstehen können, die wenigen bestehenden aber "fortvegetieren" dürfen.
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